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3. Übernahme der erforderlichen Kosten, die mit einer be
rufsfördernden Leistung zur Rehabilitation in unmittel
barem Zusammenhang stehen, insbesondere für Lehr- 
gangskosteri, Prüfungsgebühren, Lernmittel, Arbeitsklei
dung und Arbeitsgerät sowie Ausbildungszuschüsse an 
Arbeitgeber, wenn die Maßnahme im Betrieb durchgeführt 
wird,

3a Übernahme der erforderlichen Kosten für Unterkunft und 
Verpflegung, wenn für die Teilnahme an der Maßnahme 
eine Unterbringung außerhalb des eigenen oder des el
terlichen Haushalts wegen Art oder Schwere der Behinde
rung oder zur Sicherung des Erfolges der Rehabilitation 
notwendig ist,

4. Übernahme der im Zusammenhang mit der Teilnahme an 
einer berufsfördernden Maßnahme erforderlichen Fahr-, 
Verpflegungs- und Übemachtungskosten; hierzu gehören 
auch die Kosten für eine wegen der Behinderung erfor
derliche Begleitperson sowie des erforderlichen Gepäck
transports. Reisekosten können auch übernommen wer
den für im Regelfall eine Famiilienheimfahrt je Monat, 
wenn der Behinderte an einer berufsfördemdeh Maß
nahme teilnimmt. Anstelle der Kosten für eine Familien
heimfahrt können für die Fahrt eines Angehörigen vom 
Wohnort zum Aufenthaltsort des Behinderten Reisekosten 
übernommen werden,

5. Haushaltshilfe, wenn der Behinderte wegen der Teil
nahme an einer berufsfördernden Maßnahme zur Rehabi
litation außerhalb des eigenen Haushalts untergebracht 
ist und ihm aus diesem Grunde die Weiterführung des 
Haushalts nicht möglich ist; Voraussetzung ist ferner, daß 
eine andere im Haushalt lebende Person den Haushalt 
nicht weiterführen kann und im Haushalt ein Kind lebt, 
das das achte Lebensjahr noch nicht vollendet hat oder 
das behindert und auf Hilfe angewiesen ist,

6. sonstige Leistungen, die unter Berücksichtigung von Art 
oder Schwere der Behinderung erforderlich sind, um das 
Ziel der Rehabilitation zu erreichen oder zu sichern.

(3a) Maßnahmen in Einrichtungen der beruflichen Rehabi
litation werden nur gefördert, wenn Art oder Schwere der 
Behinderung oder die Sicherung des Rehabilitationserfolges 
die besonderen Hilfen dieser Einrichtungen erforderlich 
machen.

(4) Berufsfördernde und ergänzende Leistungen zur Reha
bilitation sollen für die Bauer gewährt werden, die zur Er
reichung des Berufsziels vorgeschrieben oder allgemein üblich 
ist. Leistungen für die berufliche Fortbildung und Umschulung 
sollen in der Regel nur gewährt werden, wenn die Maßnahme 
bei ganztägigem Unterricht nicht länger als zwei Jahre dauert, 
es sei denn, daß eine Eingliederung nur durch eine länger 
dauernde Maßnahme zu erreichen ist.

§57
Zuständigkeit der Arbeitsverwaltung 

und anderer Träger
Die Arbeitsverwaltung darf berufsfördernde und ergänzende 

Leistungen zur Rehabilitation nur gewähren, sofern nicht die 
Unfall- oder Rentenversicherung oder eine andere vergleich
bare Stelle als RehabiMtationsträger zuständig ist. Ist ein an
derer Rehiabiiitationsträger zuständig, so hat sie diesem die 
erforderlichen b e rufsfö r der nd e n Maßnahmen vorzuschiagen.

§58
Leistungsrahmen, Anordnungsermäcfatlgung

(1) Für die berufsfördernden und ergänzenden Leistungen 
zur Rehabilitation gelten die Vorschriften des zweiten bis 
fünften Unterabschnittes sowie §§ 127 und 133 mit Ausnahme 
von § 34 Abs. 3 und 4, von § 37, § 40 Abs. 1 Satz 2 und 3, §§ 41 
bis 47, 49 und 54 entsprechend, § 53 mit der Maßgabe, daß 
Leistungen nach dieser Vorschrift auch dann gewährt wer
den können, wenn der Behinderte nicht arbeitslos oder von 
Arbeitslosigkeit nicht unmittelbar bedroht ist und dadurch 
dauerhaft eingegliedert werden kann. Berufsfördernde und er

gänzende Leistungen zur Rehabilitation werden auch gewährt, 
wenn die berufliche Ausbildung im Sinne des § 40 wegen Art 
oder Schwere der Behinderung in einer besonderen Ausbil
dungsstätte für Behinderte stattfindet und in einem zeitlich 
nicht überwiegenden Abschnitt schulisch durchgeführt wird. 
Behinderte Auszubildende erhalten Leistungen nach § 40 auch 
dann, wenn ihnen die erforderlichen Mittel auf Grund eines 
Unterhaltsanspruches zur Verfügung stehen; dies gilt nicht, 
soweit die Nichtberücksichtigung des Unterhaltsanspruches 
offensichtlich ungerechtfertigt wäre.

(la) Berufsfördemde und ergänzende Leistungen werden 
zur Teilnahme an Maßnahmen im Eingangsverfahren und im 
Arbeitstrainingsbereich anerkannter Werkstätten für Behin
derte erbracht, und zwar

1. im Eingangsverfahren, wenn die Maßnahmen erforder
lich sind, um die Eignung des Behinderten für die Auf
nahme in die Werkstatt festzustellen,

2. im Arbeitstrainingsbereich, wenn die Maßnahmen erfor
derlich sind, um die Leistungsfähigkeit des Behinderten 
zu entwickeln, zu erhöhen oder wiederzugewinnen. Be
hinderte werden in diesem Bereich nur gefördert, sofern 
erwartet werden kann, daß sie nach Teilnahme an die
ser Maßnahme in der Lage sind, wenigstens ein Mindest
maß wirtschaftlich verwertbarer Arbeitsleistung im Sinne 
des § 54 Abs. 3 des Schwerbehindertengesetzes zu erbrin
gen.

Die Leistungen werden im Eingangsverfahren und im Ar
beitstrainingsbereich insgesamt bis zu zwei Jahren erbracht. 
Absatz 1 Satz 1 und 3 gilt entsprechend; §36 Nr. 1 ist nicht 
anzuwenden.

(lb) Die Arbeitsverwaltung kann nach Maßgabe der An
ordnung, des Ministers für Arbeit und Soziales Arbeitgebern 
Darlehen oder Zuschüsse gewähren, soweit diese Leistungen 
zur beruflichen Eingliederung von Behinderten erforderlich 
sind. Die Leistungen dürfen 80 vom Hundert des für den Be
ruf des Arbeitnehmers üblichen Arbeitsentgelts nicht über
steigen; sie werden nicht länger als zwei Jahre gewährt. § 49 
Abs. 3 gilt entsprechend.

(2) Der Minister für Arbeit und Soziales bestimmt durch 
Anordnung das Nähere über Voraussetzungen, Art und Um
fang der berufsfördernden und ergänzenden Leistungen zur 
Rehabilitation. Er hat dabei die besonderen Verhältnisse der 
Behinderten sowie die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und 
Sparsamkeit zu berücksichtigen und ihre Leistungen in Über
einstimmung mit den für die anderen Rehabilitationsträger 
geltenden gesetzlichen Vorschriften zu regeln. Für Behinderte, 
die an einer berufsfördernden Bildungsmaßnahme teilnehmen 
und deren Schutz im Krankheitsfälle nicht anderweitig sicher
gestellt ist, kann der Minister für Arbeit und Soziales durch 
Anordnung bestimmen, daß die hierfür angemessenen Kosten 
übernommen werden.

§59
Übergangsgeld

(1) Kann der Behinderte wegen der Teilnahme an einer 
Maßnahme der beruflichen Fortbildung oder Umschulung 
keine ganztägige Erwerbstätigkeit ausüben, so hat er An
spruch auf Übergangsgeld. Das gleiche gilt, wenn der Behin
derte keine ganztägige Erwerbstätigkeit ausüben kann, weil 
er
1. an einer Maßnahme der Berufsfindung und Arbeitserpro

bung oder der Berufsvorbereitung einschließlich einer we
gen der Behinderung erforderlichen Grundausbildung 
oder

2. an einer Maßnahme der beruflichen Ausbildung in einem 
Betrieb oder in einer überbetrieblichen Einrichtung

teilnimmt. Der Anspruch besteht nur, wenn der Behinderte 
innerhalb der letzten fünf Jahre vor Beginn der Maßnahme 
mindestens zwei Jahre lang eine die Beitragspflicht begrün
dende Beschäftigung ausgeübt oder Arbeitslosengeld aufgrund 
eines Anspruchs von einer Dauer von mindestens 156 Tagen 
oder im Anschluß daran Arbeitslosenhilfe bezogen hat. Die


